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©te ^nflDicftotg ^e? OSattorb»

nung einet ©etîteln&e* -

(Korrefpotibejij.)

(©djtufî.)

©huge Qiahre ïam man mit biefer neuen Sauorb»

nung auë. @ie batte abet, ben bamaligen Anft#en
entfpre#nb, feinen ©pleïraum für befonberê begrünbete
Auënafjmen unb neuere Scmanorbnungen. ®aë mußte
bie Seßöcbe namentlich bann erfahren,

_

alë ein San»

fpeïulant eine große, nom ©ce auë gut ft#bare Siegen»

fcfjaft auf gerabep abf#e<ienbe 3ï*t mit eng sufammen»

gefaßten, nüchternen „âmeiïaflen" überbauen moitié.

®a mar ©efafa im Sßerjug; benn fame eine fole^e

„Kolonie" sur Ausführung, märe ni# nur ba§ ganse

©tabtbilb, fonbern ber ganse Setghang auf immer »er.

anfallet. Ilm biefeS Seïhângnië obsumenben, erlief
ber ©emeinberat im April 1909 an $anb eineë um-

faffenberen Û6erbauungëplaneë ein „©pestai» Sau»
règlement für baë ©üboftquartier". |>ier mur»

ben oorgefcßrieben : ©rötere Sauabftänbe, offene Sau»

rnelfe, Auëfi#môgli#eit oon aßen Käufern auf ben

©ee, burcb entfpred)enbe Sage, nur brei ©efcfaße, feine

ftörenben ober läfiigen ©emerbe unb Sfaloren.
®iefe Sorf#iften fanben aßerbtngö ni# ben Sei»

faß beë ©pefulanten, ber eine „©tabt" oon etma 60

SJttetïafan erfießen moßte; er ließ ba§ Sauen fein.
Unterbcjfen ging bie Stegenfchaft in anbere Çûnbe über,

bie fie smecîmâ^ig für einen 3nftitutë»Sïeubau benüben

fonnten.
®iefeë ©pesialbauregïemeni batte alfo, feiner gansen

©ntfahung nach, oorbeugenben unb oorforgllchen ©baratter,
©ë ïam nur in roenigen ©injeifäßen jur Anroenbnng.

* *

SWS im Qabre 1911 bie @ifenbabnet»Saugenoffen»
fcbaft ein fßrojelt oon über 150 ©infamilienhäufern
eingab, in bem bebeutenbe Abmeldungen oon ber ge=

möglichen Sauorbnung mie oom ©pejiairegtement für
baë ©üboftquartier, in beffen ©eltimgêberelch bie Sie

genfaaft ber Saugenoffenfc|aft lag, gemünzt unb not»

gef#agen maren, mußte man, um ben SBobnungëbau

nat| neueren ©rtsnbfäfan meber su oermtmöglicben noch

Mniansubalten, nommais ©pejiaïregïemente eriaffen, ob»

mobl barnalë ber ©ntmurf für eine neue ©emeinbe»

Sauorbnung fdjon in Seratung ftanb. Seibe mürben

im Dïtober/Slooeniber 1911 eriaffen unb galten btë sur

©infübrung einer neuen Sauorbnung. 3m erften Starb»

trag sur Sauorbnung finb bie Kleinmohnungë»
bauten im aßgemeinen bebnnbelt; burcb Ûberbauungë»

plan unb befonbere Steglemente fönnen bte Seftimmungen
ber Sauorbnung aufgehoben ober geänbert merben.

®er sroeite Sla#rag ift baë ©pejiaibauregle»
ment für bie Überbauung ber Stegenfchaft
ber ©ifenbab'nerbaugenoffenfcbaft. ®8 ftnb

eine Steiße oon Auënabmebeftimmungen ^tnfrdjtltdö ©in»

frtebungen, Umfaffungëmânben, Sranbmauern, treppen
unb aöbenowbältniffe im Snttern aufgefaßt, mie fte bte

Sangenoffenfchaft burcb ©ingabe roünf#e.^
®amit ïam man rafcß sum giei unb ïounte bie Se»

ratung beë neuen Saureglementeë mtt afler ©rünbllch»
ïeit su ©nbe fügten ; baë fantonale Saubepartement

unterfaßte biefeë Sorgeben nach aßen Stt#ungen unb

geigte gro|eë Setfanbntë für btefe Steuerung tm Sau

oon Kletnbauëïolonien.

3u ben baupolizeilichen ©riaffen ftnb ûberbteë ju
reebnen: ®ie Seftimmungen über Souegren
Sur Serbütung oon Unfällen bei Sauten (®e=

rüftoorfebriften), oom 30. ®egember 1908/19. 2fa»

nuar 1909, fomie bie Serorbnung betreffenb
©inridjiung unb ben Setrieb oon Kinemato»
grapßen, oom 20. Dïtober/10.Stooember 1911. ©rfiere
ift eine ©rmeiterung ber in ber Sauorbnung oom Sfabre

1905 niebergelegten aßgemeinen Sorf#iften über ©erüfa,
©d^uboorïebrungen ufm. ®ie neuen genaueren Sor»

f#iften mürben nötig, raeit man mit ben in aflgemeiner

gorm gehaltenen Seftimmungen bet oeretaselten Sau»

meiftern unb Unternehmern ni# genügenb beiïam.

SJtanchmal fehlte eë mentger am guten SStßen unb bem

ri#igen Setfanbntë, al§ oielmebr am nötigen ©erüfi»
unb ©perrmaterial, ®ie Kinematograpbenoorfcbrift
mürbe nötig, meit oetfu# mürbe, in oößig ungeeigneten
Staunten fol# Apparate unb 3uf<bauerräume unterju»
bringen, gür bie @i#rbeU ber Sefucber mußte geforgt
merben.

6. Die ^rtutteffdjrifteu wem ^atjt'e 19^3.

©ebon im grübjabr 1911 eniftanb ber erfte @nt=

murf. ®ic tSnberung ber Sauorbnung rourbe nötig,
met! ntan^e Seftimmungen, moßte man ben gefeijß#«
Soben fefibalten unb ni# ber SBtflfür ®ür unb ®or
öffnen, su ©ntfebeiben führen mußten, bie meber ben
Sauenben, noch bte Sebörbe befrlebigen tonnten; bann
moßte man bie auë ber großen Sautättgfelt ber 2fabte
1904—1907 gemonnenen ©rfabrungen »ermerten; enb»

lieb bra#e ba§ neue ßiotlgefeßbndb mit bem ïantonalen
©infübrnng§gefeß auf 1, Januar 1912 fo manche unb
babei grunblegenbe Steuerung, baß man mohl gut baran
tat, fich gleich ben neuen Serhältniffen nnb gefetjtic^en
Seftimmungen ansuf#teßen.

A. Set ber Aufarbeitung beë ©ntmurfeë mie bei
ber eingehenben Seratung ließ man fich uou folgenben

Stichtlinien leiten:
„©Ine neue Sauorbnung ift für bie banli# ©ntroiäf»

lung eineë ©emeittbemefenS oon feßr großer Sebeutung,
fomofß in mirtfchaftlicher, gefunbheitë»' unb feuerpoliset»
li^er, mie auef) in afißetifcher Çinft#. ©ë ftnb nantent»
lieh gnael Sefirebungen, bte meßr ober mentger su ein»
anber im ©egenfatj flehen: Auf ber einen ©eile bie

$fti# ber Seljörbe, für gefunbe SBobnungen su forgen,
auf ber anbeten bie Serpömtng ber ©cffablone.

3ur ©rsielung beë erftern ftnb eingebenbere Sor»
f#iften unbebingt erforbetlich, mabrenb fte ber ©rrei»
(hang beë stu^ku Steleë oielfach b'.nbetlicb im SBege
fteben. Stamenilich mirb gerne auf bie alten ©tfibte
bittgemiefen, unb in ber Sät : ®le alten ©labte unb
©traßen haben einen befonberen Stets für aße biejenigen,
bie ben Kunftetnbrüden ni# oerf#offen finb. Sttan
ïann jraar ni# behaupten, baß fie immer ftifiön feien;
ni# befto mentger ftnb fie ansiebenb. ©te gefallen burcb
ihr fchôneë ®ur^etnanber, baë hier ïeine SBtrïung ber
Kunft, fonbern eine SBirïnng beë 3ufallë ift. ®te SBob»

ttungen finb natürlich geroa#en läng? einem gerounbenen,
nach unb nach sum Stange einer ©traße erhobenen
Ißfabe. 3u ber 3ett, ba biefe ehrmürbtgen ©täbte ent»
ftanben, märe bie gtage nach ^uer auf ihren $lan an»
menbbaren Aftbetiï moljl te# überflüffig gemefen. ©ie
bebnten fiel) nach unb na«h auë mtb muffen im Ser»
baltnië su ben oorhanbenen Sebürfniffen. ©te erhielten
ihre ©djönhett fomobl oon biefer übereinftimmung alë
oon bem lofalen ©baratter, ber fich tu ihrer Sauart
roieberfptegelte (©br. Sulë, Aftbetiï ber ©täbte, 1898).
SBer benït ba nicht an bte alte ©tabt greiburg, an
©tein am Stbein, an Sern, an baë alte 3th#T- SBa»

rum m ad) en btefe alten ©täbte einen fold) mächtigen
©tnbruef? Sßeil fte eben ©haraïter hatten unb ber
Sage beë Drteë, bem Klima unb ben 3Renf#n ange»
paßt maren.
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Me Entwiâmg ber Bâîwrb»
NUNg àer Gemeinde^

(Korrespondenz.)

(Schluß.)

Ewige Jahre kam man mit dieser neuen Bauord-

nung aus. Sie hatte aber, den damaligen Ansichten

entsprechend, keinen Spielraum für besonders begründete

Ausnahmen und neuere Bauanordnungen. Das mußte
die Behörde namentlich dann erfahren, als ein Bau-
spekulant eine große, vom See aus gut sichtbare Liegen-

schaft auf geradezu abschreckende Art mit eng zusammen-

gestellten, nüchternen „Mtetkasten" überbauen wollte.

Da war Gefahr im Verzug; denn käme eine solche

„Kolonie" zur Ausführung, wäre nicht nur das ganze

Stadtbild, sondern der ganze Berghang auf immer ver-

unstaltet. Um dieses Verhängnis abzuwenden, erließ
der Gemewderat im April 1909 an Hand eines um-

fassender«» überbauungsplanes ein „Spezial-Bau-
reglement für das Südostquartier". Hier wur-
den vorgeschrieben: Größere Bauobstände, offene Bau-

weise, Aussichtmöglichkeit von allen Häusern auf den

See. durch entsprechende Lage, nur drei Geschoße, keine

störenden oder lästigen Gewerbe und Motoren.
Diese Vorschriften fanden allerdings nicht den Bei-

fall des Spekulanten, der eine „Stadt" von etwa 60

Nistkasten erstellen wollte; er ließ das Bauen sein.

Unterdessen ging die Liegenschaft in andere Hände über,

die sie zweckmäßig für einen Jnstituts-Neubau benützeu

konnten.
Dieses Gpezialbaureglement hatte also, seiner ganzen

Entstehung nach, vorbeugenden und vorsorglichen Charakter.
Es kam nur in wenigen Elnzelfällen zur Anwendung.

» *

Als im Jahre 1911 die Eisenbahner-Baugenossen-
schaft ein Projekt von über 150 Einfamilienhäusern
eingab, in dem bedeutende Abweichungen von der ge-

wöhnlichen Bauordnung wie vom Spezialreglement für
das Güdostquartier, in dessen Geltungsbereich die Lie

genschaft der Baugenossenschaft log. gewünscht und vor-
geschlagen waren, mußte man, um den Wohnungsbau
nach neueren Grundsätzen weder zu verunmöglichen noch

hintanzuhalten, nochmals Spezialreglemente erlassen, ob-

wohl damals der Entwurf für eine neue Gemeinde-

Bauordnung schon in Beratung stand. Beide wurden

im Oktober/November 1911 erlassen und galten bis zur

Einführung einer neuen Bauordnung. Im ersten Nach-

trag zur Bauordnung sind die Kl einwohnungs-
bauten im allgemeinen behandelt; durch llberbauungs-

plan und besondere Neglemente können die Bestimmungen

der Bauordnung aufgehoben oder geändert werden.

Der zweite Nachtrag ist das Spezialb auregle-
ment für die Überbauung der L'egenschaft
der Eisenbahnerbaugenossenschaft. Es sind

eine Reihe von Ausnahmebestimmungen hinsichtlich Ein-

friedungen, Umfassungswänden, Brandmauern, Treppen

und Höhenverhältnisse im Innern aufgestellt, wie sie die

Baugenossenschaft durch Eingabe wünschte.

Damit kam man rasch zum Ziel und konà die Be-

ratunq des neuen Baureglementes nnt aller Gründlich-
keit zu Ende führen; das kantonale Baudepartement

unterstützte dieses Vorgehen nach allen Richtungen und

zeigte großes Verständnis für diese Neuerung nn Bau

von Kleinhauskolonien.

Zu den baupolizeilichen Erlassen sind überdies zu

rechnen: Die Bestimmungen über Vorkehren
zur Verhütung von Unfällen bei Bauten (Ge-

rüstvorschriften), vom 30. Dezember 1908/19. Ja-
nuar 1909, sowie die Verordnung betreffend
Einrichtung und den Betrieb von Kinemato-
graphen, vom 20. Oktober/10. November 1911. Erstere

ist eine Erweiterung der in der Bauordnung vom Jahre
1905 niedergelegten allgemeinen Vorschriften über Gerüste,

Schutzvorkehrungen usw. Die neuen genaueren Vor-
schriften wurden nötig, weil man mit den in allgemeiner
Form gehaltenen Bestimmungen bei vereinzelten Bau-
meistern und Unternehmern nicht genügend beikam.

Manchmal fehlte es weniger am guten Willen und dem

richtigen Verständnis, als vielmehr am nötigen Gerüst-
und Sperrmaterial. Die Kinematographenvorschrift
wurde nötig, weil versucht wurde, in völlig ungeeigneten
Räumen solche Apparate und Zuschauerräume unterzu-
bringen. Für die Sicherheit der Besucher mußte gesorgt
werden.

6. Dis Vauvouschuifà v<sm Jahre M3.
Schon im Frühjahr 1911 entstand der erste Ent-

wurf. Die Änderung der Bauordnung wurde nötig,
weil manche Bestimmungen, wollte man den gesetzlichen
Boden festhalten und nicht der Willkür Tür und Tor
öffnen, zu Entscheiden führen mußten, die weder den
Bauenden, noch die Behörde befriedigen konnten; dann
wollte man die aus der großen Bautätigkeit der Jahre
1904—1907 gewonnenen Erfahrungen verwerten; end-
lich brachte das neue Zivilgesetzbuch mit dem kantonalen
Einführungsgesetz auf 1. Januar 1912 so manche und
dabei grundlegende Neuerung, daß man wohl gut daran
tat, sich gleich den neuen Verhältnissen und gesetzlichen

Bestimmungen anzuschließen.

i). Bei der Ausarbeitung des Entwurfes wie bei
der eingehenden Beratung ließ man sich von folgenden

Richtlinien leiten:
„Eine neue Bauordnung ist für die bauliche Entwick-

lung eines Gemeindewesens von sehr großer Bedeutung,
sowohl in wirtschaftlicher, gesundheits-' und feuerpolizei-
licher, wie auch in ästhetischer Hinsicht. Es sind nament-
lich zwei Bestrebungen, die mehr oder weniger zu ein-
ander im Gegensatz stehen: Auf der einen Seite die
Pflicht der Behörde, für gesunde Wohnungen zu sorgen,
auf der anderen die Verpönung der Schablone.

Zur Erzielung des erstem sind eingehendere Vor-
schriften unbedingt erforderlich, während sie der Errei-
chung des zweiten Zieles vielfach hinderlich im Wege
stehen. Namentlich wird gerne aus die alten Städte
hingewiesen, und in der Tat: Die alten Städte und
Straßen haben einen besonderen Reiz für alle diejenigen,
die den Kunsteindrücken nicht verschlossen sind. Man
kann zwar nicht behaupten, daß sie immer schön seien;
nicht desto weniger sind sie anziehend. Sie gefallen durch
ihr schönes Durcheinander, das hier keine Wirkung der
Kunst, sondern eine Wirkung des Zufalls ist. Die Woh-
nungen sind natürlich gewachsen längs einem gewundenen,
nach und nach zum Range einer Straße erhobenen
Pfade. Zu der Zeit, da diese ehrwürdigen Städte ent-
standen, wäre die Frage nach einer auf ihren Plan an-
wendbaren Ästhetik wohl recht überflüssig gewesen. Sie
dehnten sich nach und nach aus und wuchsen im Ver-
hältnis zu den vorhandenen Bedürfnissen. Sie erhielten
ihre Schönheit sowohl von dieser Übereinstimmung als
von dem lokalen Charakter, der sich in ihrer Bauart
wiederspiegekte (Chr. Buls, Ästhetik der Städte, 1898).
Wer denkt da nicht an die alte Stadt Freiburg, an
Stein am Rhein, an Bern, an das alte Zürich Wa-
rum machen diese alten Städte einen solch mächtigen
Eindruck? Weil sie eben Charakter hatten und der
Lage des Ortes, dem Klima und den Menschen ange-
paßt waren.
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Dßne bie ©tobt Sera ßaben bte meiften alten
©eßroeigerftäbte biefen ©ßaralter eingebüßt. SSie ber
moberne Ntenfsß bet pbtifeßen ©Iraßen fieß mit roenig
AbroedjSlung in ben gleießen Kletberformen beroegt in
alten Sänbetn bet gemäßigten 3one, fo bat fid) attmäß»
Ü(| eine fmuSform ßerauSgebilbet, bet man öbetatl meßr
ober meniget begegnet. AuS biefen entroideîten fieß naeß
nnb naeß bie allgemeinen ©runbfäße beS ©täbtebaueS,
bie oietfaeß gur @(babIone ausarteten. 3Benn einerfeits
nießt irt Abrebe gefteüt roerben lann, baß bie gorbe»
rungen bet ©efunbßeliSpfiege, bet geuerfießerßelt, bet
®auerßaftigleit unb bet ©tßönßelt gelten fallen, roo im»

met menfeßtieße Anfiebelungen entfteßen, fo muß anber»

feitS not bem Sefireben bet ©eßablonifierung gematnt
metben. ®ie gorberungen, bie gurn Sorteil beS ©Ingel»
unb ©efamtrooßls gefüllt metben müffen, ftnb ntelet
Abfiufungen fäßig. @o meit eS biefem SBoßl fût bie
©efamißeit rote für ben ©Ingeln en nichts feßabet, fotlte
greißeit ßenfeßen. ®enn aueß fie ßat ißre Sereeßtiguno,
unb nut im Qufammenfpiel a on tilgen ©tnfeißrän»

lungen unb fteiem ©Raffen lann bet ©läbtebau ti^tig
geheißen.

®aS roäte baS 3teî- 316« i# îommt bet Sau»
luftige, bet leibet nießt immet btefe QieXe oerfoigt unb
manchmal möglicßft uiel aus feinem ©runbfiüd ßerauS»
bringen mill ; ba lammt bie Saupoligeibeßörbe, bie,
roenn fie etnfidjjtig ift, mancßmal gerne AuSnaßmen gut
Serfcßönerung beS ©iraßen» unb tptaßbiibeS gefiatten
roötbe, roenn nießt gu beffireßten roäte, baß Unbelehrbare
aueß für fieß unb bort beanfprueßen, roo fxe roeber am
Paß nosß begrünbet finb.

®er befte AuSroeg roirb fein, bie einßeiiltcße, ßübftße
AuSgeftaltung ganger Quartiere gu ermöglicßen, nötigen»
falls begünftigt bureß eine befonbere Quartterbauorb»
nung. fünf biefem Söege lann man am eßefien ble öf»

fentlicßen unb prioaten gntereffen maßten, bie ©cßab»
ione oexmeiben unb ben SBünfeßen beS Sauenben ent»

gegenlommen.
®ie oorberatenbe Kommiffion roie nacßßet ber ©e=

meinberat mögen fieß beroußt fein, baß bte Auffüllung
einer Sau orbnung eine äußerft roießtige Aufgabe ift, bie
ber Öffenilteßlett rote bem pioaten bienen faß. 3®®''
tens jolt an fjanb non praltifcßen Seifpülen unb ©e=

genbeifptelen bie man überall finbet unb bei beten
Nennung meßt bte prfon, fonbern bie ©aeße gu oer»
fteßen ift — im Saufe bet Beratung bet ti^tige SBeg
gefunben roerben. ®ann muß man fieß baröber Hat
fein, baß man beS guten ausß gu otel tun lann, baß
ber befte unb genauefte ©efeßeSapparat nießt gum 3teXe

füßrt unter ben fjänben oon gebauten unb gormalifien.
Kein gall ift roie ber anbete, unb man lann nteßt für
feben gall ein eigenes ©efeß auffüllen; ein roeiteS gelb
bleibt in feber, autß ber beften Sauorbnung ber ©In»
fießt ber Seßörben überlaffen.

SNit guten Sauorbnungen lann man ble ©ntroidtung
ber ©emeinberoefen mäcßtig förbern. ®ie Sauorbnung
beftimmt ben ©ßaralter einer ©labt nießt nur in ber
©egenroart, fonbern für alte ßutunft. ®er ©efeßgeber
muß nießt nur ble augenbüdltcßen Serßältniffe inS
luge faffen ; er muß in bie gerne bilden unb fieß fra»
gen: SBie roerben bie nun gefeßaffenen ©traßen, päße
unb ©ebäube bafteßen im Urteil lommenber ©efcßtedßter?
SBetben fie unS ®anl roiffen, obet roetben fie übet bie
Kurgficßiigleit, unfetm ©goiSmuS ben ©tab btetßen

„9luf bem ©ebtet beS iÖauroefenS lofiet bie Anbetung
ber bureß eine feßleeßte Sauotbnung begangenen geßlet
fpäter ungeßeute ©ummen, roäßtenb eine gute 33auorb*

nung billig ift unb bte anroaeßfenbe ©tabt oot lünfügen
Unlofien beroaßtt.

gn biefem ©Urne möge bie iöotlage beßanbelt met*

ben !"
B. ®ie Beratung.

Um allen „^nteteffenten unb ©atßoetpänbigen" ©«'

legenßeit gut SJlitatbeit gu geben, routbe fût bte iSorbe»

tatung eine befonbete Slommiffion befteüt, befteßenb au»

bet S3aulommiffion, groet 3lrdßiteften, groet nom ©eroetbe»

oetein »orgefdßlagenen SSetttetetn unb einem Strgt. SBemt

au^ but^ biefe 14 gliebtige (bei bet groeiten Sefung

12 gliebtigen) ^ommiffion bie Sefung mancßmal langfam

oortfidte, fo lamen botß alte Meinungen unb ©tanb»

punlte gu ©eßöt ; neben bet gtünblicßen unb aEfettigen

SBeßanblnng aßet gtagen ßaüe baS ben roettern Sßortetl,

baß bafür bie groei Befangen bureß bte ©emeinbebeßötbe

(25 SXUtglieber) nut roenige ©ißungen in Ülnfprmß naßm

unb nut gang untergeorbnete Anbetungen braute.

3« ber Sommiffion routben benn autß »tele Ante»

gungen gemaeßt unb babiircß ber ©ntrourf roertooll er»

gängt. ber Sommiffton roie in ber SSeßörbe ließ

man ft«ß »on ben obgenannten SRicßtlinien leiten; fämt»

ti^e Anträge unb »efjßlüffe erfolgten einftimmig, roci?

bei einem fo roetttragenben unb nießt immer einfachen

©efeß rooßl erroäßnt roerben barf.

C. ®ie Neuerungen.
1. 3m allgemeinen roar man befirebt, SSeftimmungen

gu fdßaffen, bie nießt meßr fo ftarr roaten roie bie 39au»

orbnung oom 3aßre 1904. Saueßte unter ber

feßaft biefet Sauorbnung etroaS Neues auf, fo mußte

man entroeber am fiarren SS ortlaut, ber leine AuS»

naßmen guließ, feftß alten, ober bann fieß mit Nachträgen

begnügen. ®a baS erfte für bie SSeßörbe roie bie Sauen»

ben glcleß unbefriebigenb ift, unb baS leßtcre gufolge

ber nötigen SSorberatungen, Auflage roäßrenb ber Ne»

ferenbumSftift unb ©eneßmtgung bureß ben NegierungS»

rat feßr oiel 3eit erforbert, feßaffte man in ben neuen

Norf^riften gum »orauS bie nötige SeroegungSfreißeit,
bie ben Kleinen ober ©roßen ©emeinberat ermächtigt,

unter geroiffen NorauSfeßungert AuSnaßmen gu berotEigen.

®iefe roirb man »om ©tanbpunlt ber iöffeniltcßleit nur
bann geroäßren, roenn ber Sauenbe ber öffentließleit
befonbere Norteile einräumt, bie »on ißm fonft nteßt

»erlangt roerben lönnen. ®aburcß ßofft man, einerfeitS

bie mancßmal roiberftnnige „©tßablone" gu »ermeiben

unb anberfeitS berechtigten Neuerungen in ber ©efamt»

anlage roie in ©ingelßetten eßer ©tngang gu oetfeßaffen.

2. ®a naeß bem neuen 3i^S«f6^ueß bie Sanoor»

fériften unb überbauungSpläne öffentliT»rerßt»
li^en ©ßaralter ßaben, ftnb bie Saugefucße, Nifteran»

geigen ufro. anberS gu beßanbeln als naeß beut alten

©efeß. ®te befteßenben ®ienftbarlelten unb tprioatreeßte

ßaben leinen Norrang neben ben öffentlich » rechtlichen

Saubefiimmungen, müffen aber gieießrooßl oom Sauen»

ben beamtet roerben.
3. ®ie Überbauungsplane müffen nicht nur

öffentlich auSgefeßrleben unb aufgelegt, fonbern überbieS

bem „Setroffenen" »ermittelft (Sinfcßreibebrtef belannt

gegeben roerben.

gür größere ©ebtete, bie einßeltticß überbaut roerben,

lönnen mit bem ÜberbauungSptan befonbere Sauoor»

fsßriften geneßmigt roerben.
4. Seim Saugefucßoerfaßren rotrb bie Auf»

fteüung oon Saugefpannen aueß geforbert für Kamine,

&ür» unb genfteröffnungen. gür oorübergeßenbe (pro»

oiforifT«) Sauten roirb bie Seroiüigung nur für ein

3aßr erteilt; oor Ablauf tiefer grift lann bte Seroiflt»

gung erneuert roerben. (®aburT will man oerßüten,

baß foteße „tprooiforten", roie eS fonft gerne gefeßteßt,

naeß unb naeß für gu recht befteßenbe Sauten gehalten

roerben.)
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Ohne die Stadt Bern haben die meisten alten
Schweizerstädte diesen Charakter eingebüßt. Wie der
moderne Mensch der städtischen Straßen sich mit wenig
Abwechslung in den gleichen Kleiderformen bewegt in
allen Ländern der gemäßigten Zone, so hat sich allmäh-
lich eine Hausform herausgebildet, der man überall mehr
oder weniger begegnet. Aus diesen entwickelten sich nach
und nach die allgemeinen Grundsätze des Städtebaues,
die vielfach zur Schablone ausarteten. Wenn einerseits
nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die Förde-
rungen der Gesundheitspflege, der Feuersicherheit, der
Dauerhaftigkeit und der Schönheit gelten sollen, wo im-
mer menschliche Ansiedelungen entstehen, so muß ander-
seits vor dem Bestreben der Schablonisierung gewarnt
werden. Die Forderungen, die zum Vorteil des Einzel-
und Gesamtwohls gestellt werben müssen, sind viele«
Abstufungen sähig. So weit es diesem Wohl für die
Gesamtheit wie für den Einzelnen nichts schadet, sollte
Freiheit herrschen. Denn auch sie hat ihre Berechtigung,
und nur im Zusammsnspiel von richtigen Einschräii-
kungen und freiem Schaffen kann der Städtebau richtig
gedeihen.

Das wäre das Ziel. Aber jetzt kommt der Bau-
luftige, der leider nicht immer diese Ziele verfolgt und
manchmal möglichst viel aus seinem Grundstück heraus-
bringen will; da kommt die Baupolizetbehörde, die,
wenn sie einsichtig ist, manchmal gerne Ausnahmen zur
Verschönerung des Straßen- und Platzbildes gestatten
würde, wenn nicht zu befürchten wäre, daß Unbelehrbare
auch für sich und dort beanspruchen, wo sie weder am
Platz noch begründet sind.

Der beste Ausweg wird sein, die einheitliche, hübsche

Ausgestaltung ganzer Quartiere zu ermöglichen, nötigen-
falls begünstigt durch eine besondere Quartterbauord-
nung. Auf diesem Wege kann man am ehesten die öf-
fentlichen und privaten Interessen wahren, die Schab-
lone vermeiden und den Wünschen des Bauenden ent-
gegenkommen.

Die vorberatende Kommission wie nachher der Ge-
meinderat mögen sich bewußt sein, daß die Aufstellung
einer Bauordnung eine äußerst wichtige Aufgabe ist, die
der Öffentlichkeit wie dem Privaten dienen soll. Zwei-
tens soll an Hand von praktischen Beispielen und Ge-
genbeispielen die man überall findet und bei deren
Nennung nicht die Person, sondern die Sache zu ver-
stehen ist — im Laufe der Beratung der richtige Weg
gefunden werden. Dann muß man sich darüber klar
sein, daß man des guten auch zu viel tun kann, daß
der beste und genaueste Gesetzesapparat nicht zum Ziele
führt unter den Händen von Pedanten und Formalisten.
Kein Fall ist wie der andere, und man kann nicht für
jeden Fall ein eigenes Gesetz ausstellen; ein weites Feld
bleibt in jeder, auch der besten Bauordnung der Ein-
ficht der Behörden überlassen.

Mit guten Bauordnungen kann man die Entwicklung
der Gemeindewesen mächtig fördern. Die Bauordnung
bestimmt den Charakter einer Stadt nicht nur in der
Gegenwart, sondern für alle Zukunft. Der Gesetzgeber
muß nicht nur die augenblicklichen Verhältnisse ins
Auge fassen; er muß in die Ferne blicken und sich fra-
gen: Wie werden die nun geschaffenen Straßen, Plätze
und Gebäude dastehen im Urteil kommender Geschlechter?
Werden sie uns Dank wissen, oder werden sie über die
Kurzsichtigkeit, unserm Egoismus den Stab brechen?

„Auf dem Gebiet des Bauwesens kostet die Änderung
der durch eine schlechte Bauordnung begangenen Fehler
später ungeheure Summen, während eine gute Bauord-
nung billig ist und die anwachsende Stadt vor künftigen
Unkosten bewahrt.

In diesem Sinne möge die Vorlage behandelt wer-

den!"
U. Die Beratung.

Um allen „Interessenten und Sachverständigen" Ge-

legenheit zur Mitarbeit zu geben, wurde für die Vorbe-

ratung eine besondere Kommission bestellt, bestehend aus

der Baukommission, zwei Architekten, zwei vom Gewerbe-

verein vorgeschlagenen Vertretern und einem Arzt. Wenn

auch durch diese 14 gliedrige (bei der zweiten Lesung

12 gliedrigen) Kommission die Lesung manchmal langsam

vorrückte, so kamen doch alle Meinungen und Stand-

punkte zu Gehör; neben der gründlichen und allseitigen

Behandlung aller Fragen hatte das den wettern Vorteil,

daß dafür die zwei Lesungen durch die Gemeindebehörde

(25 Mitglieder) nur wenige Sitzungen in Anspruch nahm

und nur ganz untergeordnete Änderungen brachte.

In der Kommission wurden denn auch viele Anre-

gungen gemacht und dadurch der Entwurf wertvoll er-

gänzt. In der Kommission wie in der Behörde ließ

man sich von den obgenannten Richtlinien leiten; sämt-

liche Anträge und Beschlüsse erfolgten einstimmig, was

bei einem so weittragenden und nicht immer einfachen

Gesetz wohl erwähnt werden darf.

v. Die Neuerungen.
1. Im allgemeinen war man bestrebt, Bestimmungen

zu schassen, die nicht mehr so starr waren wie die Bau-

ordnung vom Jahre 1904. Tauchte unter der Herr
schaft dieser Bauordnung etwas Neues aus, so mußte

man entweder am starren Wortlaut, der keine Aus-

nahmen zuließ, festhalten, oder dann sich mit Nachträgen

begnügen. Da das erste für die Behörde wie die Bauen-

den gleich unbefriedigend ist, und das letztere zufolge

der nötigen Vorberatungen, Auflage während der Re-

ferendumsfrist und Genehmigung durch den Regkrungs-
rat sehr viel Zeit erfordert, schasste man in den neuen

Vorschriften zum voraus die nötige Bewegungsfreiheit,
die den Kleinen oder Großen Gemeinderat ermächtigt,

unter gewissen Voraussetzungen Ausnahmen zu bewilligen.

Diese wird man vom Standpunkt der Öffentlichkeit nur
dann gewähren, wenn der Bauende der Öffentlichkeit

besondere Vorteile einräumt, die von ihm sonst nicht

verlangt werden können. Dadurch hofft man, einerseits

die manchmal widersinnige „Schablone" zu vermeiden

und anderseits berechtigten Neuerungen in der Gesamt-

anlage wie in Einzelheiten eher Eingang zu verschaffen.

2. Da nach dem neuen Zivilgesetzbuch die Bauvor-
schriften und llberbauungspläne öffentlich-recht-
lichen Charakter haben, sind die Baugesuche, Visieran-
zeigen usw. anders zu behandeln als nach dem alten

Gesetz. Die bestehenden Dienstbarkeiten und Privatrechte

haben keinen Vorrang neben den öffentlich-rechtlichen

Baubestimmungen, müssen aber gleichwohl vom Bauen-

den beachtet werden.
3. Die Überbauungsplane müssen nicht nur

öffentlich ausgeschrieben und aufgelegt, sondern überdies

dem „Betroffenen" vermittelst Einschreibebrief bekannt

gegeben werden.
Für größere Gebtete, die einheitlich überbaut werden,

können mit dem llberbauungsplan besondere Bauvor-
schriften genehmigt werden.

4. Beim Baugesuchverfahren nnrd die Auf-
stellung von Baugespannsn auch gefordert für Kamine,

Tür- und Fensteröffnungen. Für vorübergehende (pro-
visorische) Bauten wird die Bewilligung nur für ein

Jahr erteilt; vor Ablauf dieser Frist kann die Bewilli-

gung erneuert werden. (Dadurch will man verhüten,

daß solche „Provisorien", wie es sonst gerne geschieht,

nach und nach für zu recht bestehende Bauten gehalten

werden.)
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5. ©Ine roefentücfje ©rweiterung erfuhren bie Se»

Pimmungen über |>eimatfe|ut), gur ©Gattung beS

Schönen unb gefthicptltch ober bautechnifcp SBertootten,
foroie gur Sermeibung beS ©iörenben unb $apüchen.
darüber htnauS enthalten bie neuen Sauoorfchriften
due 9WI)e non Sepimmungen, bie eS bem Slrc^itetten
unb Künftler ermöglichen wöüen, eigenartiges gu fdjaf»
fen. ©oferü es mit ben gorbetungen ber Öffentlich feit
»ereinbar ip unb als ©egenleifiung ber Öffentlichkeit
in anbetet 2Betfe ein BugeftänbniS gemalt wirb, wer»
ben gleiten gefiattet fyfnftcptdj Abweichung oon ber

Saulinie, befonberen ©infrtebungen, ©chlnbeloerftelbnngen
einzelner ©lebelfelber, ©rpeüung non SReihenhäufetn,

AuSgePaltung ber Sranbmauex u. a. m.
6. §iep finb auch p rennen bie Vorbauten, bei

benen mehr Abwechslung unb mehr Auslobung geftaitet
würbe, bie überfein auch a« ©eitern unb fMnterfaffabe«
erfieKt werben bürfen.

7. Sei Sfieüjenpufesn unb wo eS ©chönheitSrüd»
fixten rechtfertigen, Sann bei Staub mauern ber üb»

licfje Sorfprung übet ®ach weggelaffen werben, bei

hohen Käufern nut bei Anwenfeung feuerftcperer ®ach=
bauten. ®urch überdnlunft ber "Nachbarn ift eS ge=

ftattet, bie Sranbgiebel abgumalmen unb buret) einen

öuerfattel p »etbinben; ebenfo bürfen fteifteben.be

Sranbmauerpächen, um ihnen ein fchönereS AuSfehen

p geben, non Öffnungen burdjbrochen, mit ©efimfen,
®achoorfprüngen unb berglefchen oerfehen fein, fofern
ber Anpöper pftimmt.

®ie früheren, erfchwerenben Sepimmungen für ben

$ olgbau finb wefentlich gemilbert unb bie Anwen»
bung neuer Saufioffe (©ternit unb bergl) berüdftc|tigt.

8. Sßährenb früher baS gange ©emetnbegebiet gleich»
mäpig unb offen bebaut werben mupte — nur in ben
alten Quartieren war bie gefehloffene Sauweife gemünpht
ober als SluSnabme geftattet — würben oerfcpiebene
Saugebiete ober Saugonen gefdjaffen, in beucn
bie Sauweife, bie ©ebäube» unb ©rengabpänbe, bie
gröpte Sauijö^e nnb bie Angabt ber ©toäwerte oerfdjte»
ben finb. ®aS ©eblet I, als ffinftiger „Kern" unb ©e»

f<häfiS„gebiet" oon fRorfipach, bût gefeploffene, ba§ mitt»
lere ©ebiet II offene ober halboffene, t>aS ©ebtet III,
im anftetgenben ©etänbe, erweiterte offene ober halb
offene Sauweife. ®aburcp foK bie langweilige ©leid)»
mäpigfelt oermieben unb mehr Freiheit gemattet werben.

9. ®er ©ebäube» unb ©rengabftanb rietet
fiel) nicht mehr nach bem höhern ©ebäube, fonbern nach
ber Summe beiber ©ebäubehöhen, unter Seobadjtmtg
oon SRinbepabpänben. ®abure| ift oermieben, bap ber
guerp Sauenbe für [ich im Sorteil ifi unb gleicpgeltig
ben IRacParn fepabigt. @§ gab güüe, wo einer fdjon
öabutcf) im SRa^teil war unb mit feinem weniger bo|en
§auS einen gröperen Abpanb einhalten mupte, weil
fein SRacpbat einen Sag früher für ein höheres fpauS
bie Sauangetge einreihte unb baS Saugefpann aufhellte;
iefet mup jeber auf feinem eigenen ©runbfifict für ben
feinem |jauS entfpreepenben Abpanb forgen.

10. Sei ber äReffung ber ©ebäuöepöhe würbe
früher, gur Serecfjnung ber ©ebäube» unb ©rengabfiünbe,
uur bis gum ®a«hgeftm§ gemeffen; mochte über bem
®achgepmS ein ©ie'bel, ein gRatifarbenbach, eine gange
Siohnnng eingebaut unb noch fo h<4 erpellt fein, ber
Abpanb blieb gleich- ®ap buret) Aufbauten über bem
®achge[ImS bem SRachbar mehr Suft unb Sicht entgegen
wtrb, fah man erfi recht, feiibem bie neuere Ardfitettur
bie breiteren ©iebel unb bie höhten, ausgebauten ®ächer
beoorgugte. Qept müffen folc|e Aufbauten bei Seredh»
nnng ber Slbftänbe berüdtfidhtigt werben.

11. ßutn ©chuh gegen geuchtigîeit bienen
unterfellerung ober minbepenS 30 cm höh®, tüftbare

Hohlräume, aüfäUig eine wenigPenS 30 cm hohe Selon»
unb ©tetnbettf^i^t mit barüberliegenber, gweetmapiger
Qfolierung.

12, Sei ben SroclnungSfripen werben bie
SBintermonate Stooember bis unb mit gebruar nur noch
als V» ©onnenmonat gerechnet ; bei richtiger lünplicher
3luStroänung finb bie gtipen auf bie Wülfte bemeffen.

13, Unter Unterhalt unb 3tnberung ber Sau»
ten ip neu bie Sepimraung, bap bei ©ebüuben unb @e»

bäubeteilen, bie über bie Saulinie hinausragen, nur bie

gewöhnlichen UnterhaltSarbeiten ausgeführt werben bür»
fen. Sei Umbauten, lufbauten, SBohnbarmachung oon
oorher nicht bewohnten Räumen ip bteS nur unter ber
Sebingung gepattet, bap bie baburch entpepenbe 3ßert»

oermehrung ermittelt, im ©runbbudj oorgemetft unb bei
einer allfctlligen fpateren ©rwerbung für öffentliche Swede
auper Serec|nung falten mup.

* *
*

®a bie früher getrennten SePimmungen über neu gu
errieptenbe Sßirtfchaften unb ©afthäufer baS frühere
©pegialreglement über ba§ ©üboPquartier, fowle bie
gwei -Nachträge über bie ©rpeüung oon SleinwolpungS»
bauten aufgehoben begw. in ber aügemeinen Sauorbnung
untergebra^t finb, gab eS 131 35trtifel auf 90 ®rud»
feiten, ohne bie ©ebührenorbnung, bie SRuperbeifplele
für Saugefpannangetgen unb bie beiben QnhaltSoergeich»
ntffe, oon benen ba§ gweite nach @tichworten gufammen»
gefteüt ip.

®ie „Serorbnung betreffenb ©Inridhtung unb Setrteb
oon JUnematographen" blieb unoeränbert beftehen; ba»

gegen würben im Saufe beS SahreS 1914 bie ©erüftoor»
fclfriften in einigen ^auptpunlten geänbert unb neue
SBohnun'gSüorfchriften geneh migt.

* *
•t*

®ie_ aßanblungen, bie bie örtlichen baupoligetlichen
Sorfchriften in SRorfcpacb burcpmachten, mögen auch
anbetorJS in ähnlicher 3lrt eingetreten fein. -Nur wer
bie früheren Sorfchriften unb bie $etiprömung, aus ber
fie heroorgingen, einigermapen fennt, begreift etngelne
Seifptete oon Sauten, bie heute nicht mehr möglich
wäre«,

®te ©emeinbe iRorfchath hat Innert ïurger Seit auf
aUen ©ebieten ber Saupoltgei bte Sorfchriften unb Se»
ptmmungen mit ben neugeitlichen gorbexnngen unb 3ln=
fchauungen in ©inîlang gebracht, ©ache ber Selförben
unb bereu Organe ip eS, pe in richtigem ©tnne angu»
wenben.

Pmiieäei».
®i® «chettrlaSe ip ®te begehrter IrtiW. Qn ben

aargawfdhen ©emeinben ^ergnaep unb Uelen ip bie
©ichenrlnbe oon Ortsbürgern gelauft worben. ®er ißreis
ab Pehenbem Saum beläuft fleh tu §erpach auf Raufen
13 30, in Helen auf gr. 13.50 per 100 Kilo, gäilen
unb fchälen ber Säume lommt gu Saften beS Käufers,
was für 100 Silo ca. 7 gr. ausmacht, fobap bte @e»
lamtfopen für ben ®oppelgentner ca. 20 gr. ausmalen-

®ie ÖmpragnietitHg ber ^olgf^wdlen mit ®eeröl
mupte na^ StuSbrucp beS Krieges bei ben SunbeSbahnen
geitweife eingepeüt werben, weil ®eutfchlaub ein 3luS»
fuhroerbot für biefeS gur ^olgfchwellentmprägnierung,
namentlich Sur Sränlmtg oon Sudhenfdhwelten faft un»
entbehrliche ®epiüat erlaffen hatte. Nach langwierigen
Unterhanbiungen tonnte bie SluSfuhr oon 750 Sonnen
®eeröl nach ber ©eproeig erreicht werben. ®iefeS öuan»
tum reichte aber bei weitem nicht aus. immerhin tonnten
wenigftenS bie für bringeube Sahngwecte, wie bie neue
-pauenpeinlinie unb bie Srtengerfeebahn, ferner für ben
umbau oou Suunelgeleifett bef^apten Suchenphwetten
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5. Eine wesentliche Erweiterung erfuhren die Be-

ftimmungen über Heimatschutz, zur Erhaltung des

Schönen und geschichtlich oder bautechnisch Wertvollen,
sowie zur Vermeidung des Störenden und Häßlichen.
Darüber hinaus enthalten die neuen Bauvorschriften
eine Reihe von Bestimmungen, die es dem Architekten
und Künstler ermöglichen wollen, Eigenartiges zu schaf-

sen. Sofern es mit den Forderungen der Öffentlichkeit
vereinbar ist und als Gegenleistung der Öffentlichkeit
in anderer Weise ein Zugeständnis gemacht wird, wer-
den Freiheiten gestattet hinsichtlich Abweichung von der

Baulinie, besonderen Einfriedungen, Schindelverkleidungen
einzelner Giebelfelder, Erstellung von Reihenhäusern,
Ausgestaltung der Brandmauer u. a. m.

6. Hiezu sind auch zu rechnen die Vorbauten, bei
denen mehr Abwechslung und mehr Ausladung gestattet

wurde, die überdies auch an Seiten- und Hintersassaden
erstellt werden dürfen.

7. Bei Reihenhäusern und wo es Gchönheitsrück-
sichten rechtfertigen, x^nn bei Brandmauern der üb-
liche Vorsprung über Dach weggelassen werden, bei

hohen Häusern nur bei Anwendung feuersicherer Dach-
bauten. Durch Übereinkunft der Nachbarn ist es ge-

stattet, die Brandgiebel abzumalmen und durch einen

Quersattel zu verbinden; ebenso dürfen freistehende
Brandmauerflächen, um ihnen ein schöneres Aussehen
zu geben, von Offnungen durchbrochen, mit Gesimsen,
Dachvorsprüngen und dergleichen versehen sein, sofern
der Anstößer zustimmt.

Die früheren, erschwerenden Bestimmungen für den

Holzbau sind wesentlich gemildert und die Anwen-
dung neuer Baustoffe (Eternit und dergl.) berücksichtigt.

8. Während früher das ganze Gemeindegebiet gleich-
mäßig und offen bebaut werden mußte — nur in den
alten Quartieren war die geschlossene Bauweise gewünscht
oder als Ausnahme gestattet — wurden verschiedene
Baugebiete oder Bauzonen geschaffen, in denen
die Bauweise, die Gebäude- und Grenzabftände, die
größte Bauhöhe und die Anzahl der Stockwerke verschie-
den sind. Das Gebiet I, als künftiger „Kern" und Ge-
schästs„gebiet" von Rorschach, hat geschlossene, das mitt-
lere Gebiet II offene oder halboffene, das Gebiet III,
im ansteigenden Gelände, erweiterte offene oder halb-
offene Bauweise. Dadurch soll die langweilige Gleich-
Mäßigkeit vermieden und mehr Freiheit gestattet werden.

9. Der Gebäude- und Grenzabftand richtet
sich nicht mehr nach dem höhern Gebäude, sondern nach
der Summe beider Gebäudehöhen, unter Beobachtung
von Mindestabständen. Dadurch ist vermieden, daß der
zuerst Bauende für sich im Vorteil ist und gleichzeitig
den Nachbarn schädigt. Es gab Fälle, wo eine« schon
dadurch im Nachteil war und mit seinem weniger hohen
Haus einen größeren Abstand einhalten mußte, weil
sein Nachbar einen Tag früher für ein höheres Haus
die Bauanzeige einreichte und das Baugespann aufstellte;
jetzt muß jeder auf seinem eigenen Grundstück für den
seinem Haus entsprechenden Abstand sorgen.

19. Bei der Messung der Gebäudehöhe wurde
früher, zur Berechnung der Gebäude- und Grenzabstände,
nur bis zum Dachgesims gemessen; mochte über dem
Dachgesims ein Giebel, ein Mansardenvach, eine ganze
Wohnung eingebaut und noch so hoch erstellt sein, der
Abstand blieb gleich. Daß durch Aufbauten über dem
Dachgesims dem Nachbar mehr Luft und Licht entzogen
wird, sah man erst recht, seitdem die neuere Architektur
die breiteren Giebel und die höheren, ausgebauten Dächer
bevorzugte. Jetzt müssen solche Aufbauten bei Berech-
nung der Abstände berücksichtigt werden.

11. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit dienen
Unterkellerung oder mindestens 30 am hohe, lüftbare

Hohlräume, allfällig eine wenigstens 30 ein hohe Beton-
und Steinbettschicht mit darüberliegender, zweckmäßiger

Isolierung.
12. Bei den Trocknungssriften werden die

Wintermonate November bis und mit Februar nur noch
als V» Sonnenmonat gerechnet; bei richtiger künstlicher
Austrocknung sind die Fristen auf die Hälfte bemessen.

13. Unter Unterhalt und Änderung der Bau-
ten ist neu die Bestimmung, daß bei Gebäuden und Ge-
bäudeteilen, die über die Baulinie hinausragen, nur die

gewöhnlichen Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden dür-
sen. Bei Umbauten, Aufbauten, Wohnbarmachung von
vorher nicht bewohnten Räumen ist dies nur unter der
Bedingung gestattet, daß die dadurch entstehende Wert-
Vermehrung ermittelt, im Grundbuch vorgemerkt und bei
einer allfälligm späteren Erwerbung für öffentliche Zwecke
außer Berechnung fallen muß.

-st 5

Da die früher getrennten Bestimmungen über neu zu
errichtende Wirtschaften und Gasthäuser das frühere
Spezialreglement über das Südostquartier, sowie die
zwei Nachträge über die Erstellung von Kleinwohnung?--
bauten anfgehoben bezw. in der allgemeinen Bauordnung
untergebracht sind, gab es 131 Artikel auf 90 Druck-
feiten, ohne die Gebührenordnung, die Musterbeispiele
für Baugespannanzetgen und die beiden Jnhaltsverzeich-
nisse, von denen das zweite nach Stichworten zusammen-
gestellt ist.

Die „Verordnung betreffend Einrichtung und Betrieb
von Kinematographen" blieb unverändert bestehen; da-
gegen wurden im Laufe des Jahres 1914- die Gerüstvor-
schriften in einigen Hauptpunkten geändert und neue
Wohnungsvorschristen geneh migt.

-st >st

Die Wandlungen, die die örtlichen baupolizeilichen
Vorschriften in Rorschach durchmachten, mögen auch
anverorts in ähnlicher Art eingetreten sein. Nur wer
die früheren Vorschriften und die Zeiiströmung, aus der
sie hervorgingen, einigermaßen kennt, begreift einzelne
Beispiele von Bauten, die heute nicht mehr möglich
wären.

Die Gemeinde Rorschach hat innert kurzer Zeit auf
allen Gebieten der Baupolizei die Vorschriften und Be-
ftimmungen mit den neuzeitlichen Forderungen und An-
schauungen in Einklang gebracht. Sache der Behörden
und deren Organe ist es, sie in richtigem Ginne anzu-
wenden. H k

VmMeà««.
MZ «chêmwSê ist à Segchrtsr Artikel. In den

aargamschen Gemeinden Herznach und Ueken ist die
Eichenrinde von Ortsbürgern gekauft worden. Der Preis
ab stehendem Baum beläuft sich in Herznach auf Franken
13 30, in Ueken aus Fr. 13.50 per 100 Kilo. Fällen
und schälen der Bäume kommt zu Lasten des Käufers,
was für 100 Kilo ca. 7 Fr. ausmacht, sodaß die Ge-
samtkoften für den Doppelzentner ca. 20 Fr. ausmachen-

Die JWpMWwmg der Holzschwellm Mit Teeröl
mußte nach Ausbruch des Krieges bei den Bundesbahnen
zeitweise eingestellt werden, weil Deutschland ein Aus-
suhrverbot für dieses zur Holzschwellenimprägnierung,
namentlich zur Tränkung von Buchenschwellen fast un-
entbehrliche Destillat erlassen hatte. Nach langwierigen
Unterhandlungen konnte die Ausfuhr von 750 Tonnen
Teeröl nach der Schweiz erreicht werden. Dieses Quan-
tum reichte aber bei weitem nicht aus. Immerhin konnten
wenigstens die für dringende Bahnzwecke, wie die neue
Hauenstetnltnte und die Brienzerseebahn, ferner für den
Umbau von Tunnelgeleisen beschafften Buchenschwellen
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